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Synodale Mıtverantwortung in der Bewährung
Rückblick auf die Gemehijnsame Synode der Bıstümer

1n der Bundesrepublik Deutschland

Am 23 November 1975 hat dıe GemeLijnsame Synode der Bıstümer ın der Bundes-
republık Deutschland hre knapp fünf Jahre umftassende Arbeit eendet. jeweıls
mehrtägıge Vollversammlungen der mehr als 300 Miıtglieder der Synode, zahlreiche
Sıtzungen der 10 Sachkommissionen, einıger gemischter Oommıssıonen un: verschie-
dener Arbeitsgruppen haben eın breites Thementeld der gegenwärtigen Glaubenssitua-
t10n, des pastoralen Dıienstes und der gesellschaftlichen rasenz der Kırche bearbeitet.
Biıschöfe, Prıester, Ordensleute und Laıien haben gemeınsam Wegweısungen für den
aktuellen Heilsdienst der Kirche 1ın den beteiligten Bıstümern gyesucht. Zwischen den
1n der besonderen Leitungsverantwortung stehenden Bischöten un den übrigen Syn-
odalen, gelegentliıch aber auch JQucCI durch dıe verschıiedenen 1n der Synode Ve

Gruppen hındurch wurde mıt Ernst und Sachverstand, aber auch keineswegs frei VO

FEmotionen Entscheidungen für wırksame und Aaus der Sendung der Kırche erant-

wortbare Wege 18 Beschlufßtexte miıt Anordnungen, Empfehlungen, theo-
logıschen w1e human- oder sozialwissenschaftlichen Begründungen, miıt Voten den
Heıiligen Stuhl un mMi1t Vorschlägen die Deutsche Bischofskonferenz, mMI1t Appellen
oder Bıtten dıe Gemeıinden, Verbände un Gruppen un jedes einzelne Glied
der Kırche wurden VO der Vollversammlung mMiıt der ertorderlichen Zweidrittelmehr-
heit verabschiedet 1. Eın Teil VO  en ıhnen 1St schon 1n den Amtsblättern der beteiligten
Bıstümer veröftentlicht un hat damıt auch ormell Rechtskraft erlangt. Für den Rest
steht die Veröftentlichung nach Abschlufß der SOg Rekognition durch die Leıtung der
Gesamtkirche? noch bevor. In der Verantwortung einzelner Sachkommuissionen un:
mıiıt Zustimmung des Präsıdiums der Synode wurden zudem „Arbeıitspapiere“ Vel_r-

öffentlicht Es handelrt sıch dabei iıne orm der synodalen Arbeit, die ursprung-
lich nıcht vorgesehen WAar, die sıch aber AUuUSs dem Gang der Verhandlungen nahelegte.
Die Arbeıitspapiere behandeln Themen, dıe VO  3 der Synode als für den pastoralen
Dienst esonders relevant betrachtet werden, denen aber jedentalls innerhalb der
gegebenen Zeıtgrenzen ine synodale Außerung 1in der Verbindlichkeit eines Be-
schlusses der Vollversammlung nıcht angezeıgt War

Es ware VEIINECSSCHL, urz nach dem Abschluß der Synode, einem Zeitpunkt,
da noch nıcht einmal alle Beschlüsse der etzten Vollyversammlung 1m endgültigen 'Text
zugänglich siınd un da erst eın Teıl der Synodenbeschlüsse die endgültiıge Rechtskraft
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iın den Bıstuüumern erlangt hat, schon i1ne „Erfolgsbilanz“ dieser Kırchenversammlung
ziehen. PST: recht 1St N nıcht möglıch, in dem hier gesteckten Rahmen einen inhalt-

lichen Überblick über dıe 18 Beschlüsse und die Arbeıitspapiere geben. Dreı Fragen
drängen sıch aber 1m Augenblick autf W as stellt diese Synode ihrer eigenen Struktur
nach dar und w1e hat sıch diese Struktur den Aufgaben bewährt? Welche thema-
tischen und tendenziellen Schwerpunkte sınd 1in der Bearbeitung des sehr breiten the-
matıschen Fächers erkennbar geworden? Welche Aufgaben stellen sıch VO dieser
Synode her für die nächste Zukunft des kırchlichen Dienstes 1n den beteiligten Bıs-
tumern”? Es oll 1m tolgenden versucht werden, auf dıese drei Fragen iıne Ant-
WOTrL finden

Die Struktur der Synode un ıhre Bewährung den Aufgaben
Zum theologischen und geschichtlichen Ort dieser Synode

Wer aut dıe Synoden un Konzilien 1n der Geschichte der Kıiırche schaut, wırd durch
alle Besonderheiten des jeweiligen Anlasses un: durch die jeweılıgen historischen Be-

dingtheiten der Arbeitsweise indurch ıne Gemeinsamkeit entdecken: Es geht immer
darum, angesichts eıner und schwierigen Sıtuation des geschichtlichen eges der
Kirche 1n gemeınsamer Beratung den Weg suchen, autf dem zutreftendsten un
wirksamsten der 1ne Glaube bezeugt, der Dienst tür das 1ın Jesus Christus geschenkte
eıl erfüllt werden kann. Das Sıchversammeln wird VO  e dem Vertrauen,
der der Kiırche verheißene Gelst werde dort, solche Wege verantwortungsbewulst
un Einheit bemüht yesucht werden, mMI1t seınem Beistand hilfreich wırksam WEeI-

den IDieses Vertrauen hat den Synoden un: Konzilien letztlich ıhre Autorität CcE
ben Es WAar 1ın der Geschichte immer i1ne Autorıitäat, die ohne den entscheidenden
Dienst des Leitungsamts aut der entsprechenden Ebene nıcht denkbar WTlr Zugleich
WarLr aber auch ine Autorıität, die durch die Beteiligung vieler A4auS$S dem Vertrauen
auft den der Zanzen Kirche verheißenen Gelst Fülle SCeWANN.

In der Geschichte un VO ıhr her steht dabei die Gemeinsamkeit derer 1m Vorder-
yrund, denen die Leitungsverantwortung des Bischotsamts aufgetragen 1St S1e siınd
aber nıcht 1Ur als Jrager der iıhnen VO  $ dem eınen Herrn der Kirche vermittelten
Vollmacht, sonden auch als Reprasentanten des ıhnen Aanverirauten Gottesvolks den
Synoden un Konzilien beteiligt. In der körperschaftlichen Sıcht der mittelalterlichen
kanonistischen Lehre VO  e der Kirche und 1n dem sich daraus entwickelnden körper-
schaftlichen Verständnıis konziliarer und synodaler Repräsentanz “* kündigt sıch schon
A da{ß 1n einer anderen Phase der geschichtlichen Entwicklung die Frage nach der
Reprasentanz des Gottesvolks 1n Kirchenversammlungen umtassender gestellt werden
mMuUu Freilich zeıgt der mittelalterliche Streıit 7zwiıischen Papalismus un Konziliarısmus
auch schon modellhaft, welche zentriftugalen Krätte 1n solchen Überlegungen neben den
ein1genden Intentionen wirksam werden können. Konkrete Strukturierung un: prak-
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tisches Vertahren des Zueinander VO  . Leitungsamt un: Teıilhabe der Glieder der Kırche
ihm sınd ımmer schwieriger auf 1ne Formel bringen als die theologischen Fun-

damente der unverwechselbaren Repräsentatıion des Hauptseıins des einen Herrn im
kirchlichen Amt und der unbestreitbaren Teilhabe aller Kıirchenglieder dreitachen
Amt Jesu Christıi. Das haben zuletzt dıe Aussagen des Zweıten Vatıiıkanıiıschen Konzıils
wieder deutlich bewiesen

Mıt der Gemehi1nsamen Synode der Bıstümer in der Bundesrepublik Deutschland
wurde der Versuch gEeEWAaABRT, die Grundlagen des Kırchenverständnisses des Zweıten
Vatıkanischen Konzıls, die dort bıs 1n die Konzeption der der Leitung mitwirken-
den Räte auf der Ebene der Gemeinden un Bıstümer konkretisiert wurden, für eıinen
noch orößeren Raum wirksam werden lassen und mMIt dem anderen konziliaren
Neuansatz, dem der Kollegialıität des Episkopats einzuordnenden Ansatz der Bischots-
konterenzen ® verbinden. Dieser Versuch fällt iın i1ne Zeıt, in der sıch weder die
Gesellschaft noch dıe Gesamtheit der Kiırche primäar körperschaftlich reprasentiert CIMD-
finden Für die Repräsentatıion des Gottesvolks mußten also NEUC, den Repraäasenta-
tionsdient des bischöflichen Amts nıcht verdeckende, aber ergaänzende Wege gesucht
werden. Der Versuch fällt auch 1n iıne Zeıt, in der 1mM allgemeinen Bewulfistsein Mıt-
wirkung durch bloßen Rat als schwach empfunden wırd. Von daher stellte sıch die
Frage, ob siıch eın Mıtwirkungsmodell finden läßt, das einerseıts das Element der Miıt-
entscheidung unterstreicht, andererseıts aber die Wahrnehmung der unvertretbaren
Leitungsverantwortung der Bischöfe nıcht beschränkt un: durch die Art der mMOg-
lıchen Ausübung des Stimmrechts aller konkretisiert, W 4s Teilhabe Leıitung un
Entscheidung VO  =) der Sache her meınt.

Anlaß un strukturelle Grundlinien der Synode

Es bedarf keiner detaillierten Begründung, da{ß sıch die kırchliche un pastorale
Situation der etzten Jahre infolge der tiefgreiıtenden un: weitreichenden gesellschaft-
lichen Wandlungsprozesse miıt yeschichtlichen Sıtuationen vergleichen laßt, die 1n der
Vergangenheıt synodalen un: konziliaren Bemühungen ührten. Dazu kommt, da{fß
das VOTausscgangelheC Zweıte Vatikanische Konzıil ine Fülle VO  ! Anstößen
pastoralen Bemühungen gegeben hatte, die der niäheren Konkretisierung un Profilie-
LuNng aut die Ausgangssıtuation der Kırche 1in den Bıstuüumern 1n der Bundesrepublik
Deutschland bedurtten. Alters- un gruppenspezifische Barrıeren un Chancen für den
kırchlichen Heilsdienst aufzugreifen. Die 1n den etzten Jahren bewufster g-
wordenen Aufgaben der Weltmission und der kırchlichen Entwicklungshilte, der kırch-
iıche Dienst Frieden der Welt bedurtten einer Besinnung auf iıhre Grundlagen 1m
Glauben und aut ıhre konkreten Imperatıve angesichts der dorgen und Probleme einer
NS! zusammenrückenden un zugleich mehr un mehr gespaltenen Welt Die Um-
Irage allen Katholiken über 16 Jahren, die VOT Begınn der Synode durchgeführt
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wurde ZEIZLE da{ß VO  3 allen Altersstufen Berufts un Bildungsschichten die Glaubens-
NOL als das vordringlichste Thema angemeldet wurde Weltweite un: gyemeindebezo-
gENC die Gesellschaft und den CISCHECIL Glaubensvollzug betreftende Aufgaben
also der Synode gestellt

Strukturell knüpfte das 11 November 1969 VO der Deutschen Bischoftskonfe-
LOTZ. beschlossene und VO Heiligen Stuhl bestätigte Statut der Synode Modell
der Diözesansynode geltenden Kirchenrecht Dieses Modell wurde aber drei-
tacher Hınsıcht weıiterentwickelt Es 1Ne€e BEMEINSAME Synode der Bıstümer

der Bundesrepublık Deutschland ohne daß damıt ein Provinzıial oder Regional-
konzıl Sinn des geltenden Kırchenrechts konstituilert werden sollte 7 Teilnehmer
sollten nıcht WIC bei der Diözesansynode 1Ur Priester SC11I1 Es sollte sıch vielmehr

110e Kırchenversammlung VO  a} Bischöten Priestern rdensleuten un Laıen han-
deln Das Statut WAar angelegt da{fßs die Zahl der Bischöfe und der Welt un Ordens-

über die Hälfte der Gesamtzahl der Synodalen ausmachte ®
Die nıchtbischöflichen Miıtglieder der Synode sollten nıcht WIC die Teilnehmer

C1HGET Dıiözesansynode 1U beratend sCcC1inNn Das Statut sprach ihnen das beschlie-
KRende Stimmrecht E gab aber der Deutschen Bischofskonferenz die Möglichkeıit Ver-
stöße dıe verbindliche Glaubens- un Sıttenlehre der Kirche oder Gesetzgebungs-
akte der Synode denen (Je nach Kompetenz) die Bischotskonferenz oder ein beteiligter
Diözesanbischof nıcht usLLMMeEeN können verhindern? Aufßerdem wurde sicher-
gestellt, da{ß die Beschlüsse der Synode denselben gesamtkırchlichen Bındungen Nfier-

lagen, denen ı derselben Sache die Beschlufßfassung der Bischofskonterenz oder die
Gesetzgebung Diözesanbischofs unterliegen würde

Dıie Bewährung des Strukturkonzepts 1 der synodalen Arbeit

Vor der konstitulerenden Vollversammlung Januar 1971 un: der ersten eıit
der synodalen Arbeit Wr abgesehen VO  3 den Fragen der Wahlberechtigung un der
Wahlmodalitäten tür dıe nıchtbischöflichen Synodalen insbesondere das eben 1OTLr-

Recht der Bıschofskonferenz, bestimmte Abstimmungen verhindern, egen-
stand der Kritik Der Versuch mittleren Weges zwischen totaldemokrati-
schen kirchlichen Parlamentarismus und der Beschränkung auf CI bloßes Recht des
Ratens oder Empfehlens wurde VO  e W €e1 Seiten krıtisiert Dıie 1N€e Seıite sah darın

Bruch 90008 dem gyeltenden Recht Die andere Seite sah Lösungsweg des StAatuts
mehr oder WECN1ISCIK 11UTr den Schein synodaler Mitentscheidung verwirklıcht Aufßer
Kritik wurden damals auch alternative Modelle dıe Diskussion gyebracht Dıie Seıite
die das geltende Recht verletzt sah plädierte dafür entweder alle Synodenbeschlüsse
oder mındestens die synodalen Anordnungen 1Ur als Anträage die Bischofskonferenz
bzw die Diözesanbischöfe gelten lassen Die andere Seıite empftahl VO Heıilıgen
Stuhl zunächst diıe Gesetzgebungskompetenz der Bischofskonferenz für alle synodalen
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Beratungsgegenstände erwirken, dann aber eın Beschlußrecht der Synode TU-

leren un dabei entweder der Bischofskonferenz eın Vetorecht Beschlüsse 80000
Anordnungscharakter geben oder deren Wırksamkeit iıne qualifizierte Mehrheit
sowohl 1n der Synode W1e€e 1in der Bischotskonferenz tordern.

Es 1St 1m Augenblick müßıig, auf dıe damalıge Kontroverse 1mM Detaıil zurückzukom-
1LE, Immerhin hat die Synode während ihrer Vollversammlung (7.-11 Maı
1m Zusammenhang mMIit der zweıten Lesung der Vorlage „Verantwortung des SanzZenN
Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“ die Bıtte den Heıiligen Stuhl beschlossen,

möge 1n der Bundesrepublik Deutschland alle zehn Jahre iıne gemeınsame Synode
nach dem Konzept der derzeıtigen ermöglıcht werden. Zur Beurteilung der rage, ob
alle zehn Jahre ıne gemeınsame Synode sinnvoll oder ertorderlich Ist, mussen sıcher
andere als L11LUTr strukturelle Gesichtspunkte ausschlaggebend se1nN. Bedeutsam bleibt
aber, da{ß die Mehrheit der Synodalen offensichtlich ine yrundsätzlıche Bewährung
des Strukturkonzepts den Aufgaben erkennen konnte. Man sollte dabe;i nıcht VeI-

DESSCH, da{fß 1m Blick sowohl aut die Geschichte W1e€e auf dıe Gegenwart MI1t der Rege-
lung des Beschlußrechts strukturelles Neuland betreten worden WAar. Sowohl das Hol-
ländische Pastoralkonzıil, WwW1€e der Öösterreichische „synodale Vorgan  “ w1e das Schwei-
Y Modell koordinierter Diözesansynoden hatten 190058 beratenden Charakter. Die Be-
schlüsse dieser Kırchenversammlungen die Bischöfe Adteasıen un standen
rechtlich deren freier Disposıtion.

Viele Synodale denken wohl, WECNN S1€ heute die rechtliche Struktur der MI1t ihrer
Aufgabe Ende gekommenen Synode posıtıver beurteilen als Anfang der Arbeit,
VOTr allem sachlich kritische Stunden 1n der Synodenaula, 1in denen durch manche
überhitzte Debatte hindurch das Rıngen den bestmöglichen Weg des pastoralen
Dienstes spürbar wurde eLtwa2 als die Entscheidung der Bischotskonterenz Z1Ng,
die rage der Weihe ewährter verheıirateter Männer Priestern einer Beschlufttas-
Sung durch die Synode entziehen, als in der rage des Ausma(ßes eıner möglıchen
Beauftragung VO  e} Laıen MI1t dem Dienst der Verkündigung Spannungen MIt der
Leitung der Gesamtkirche gekommen WAar, als Probleme der Pastoral wiederverheira-

Geschiedener, der Pastoral kontessionsverschiedener Ehen, der Interkommunion
7zwiıischen katholischen und evangelıschen Christen MIt grofßem Ernst und MIt einem
manchmal auch außergewöhnlich emotionalen ngagement diskutiert wurden.

In allen diesen Fragen wurde nıemals VO  — ırgendeıiner Seıite die besondere Leıitungs-
vollmacht der Bischöte oder auch dıe gesamtkiırchliche Verantwortung 1m Grundsatz
bestritten obwohl sıch gerade in solchen Fällen viele Mitglieder der Synode darum
mühten, die Möglichkeiten der Artikulation ihrer VO der Linıe der Bischöfe oder des
Heiligen Stuhls abweichenden Meınung bis zu außersten auszuschöpfen. Die Bischöfe
haben sıch 1n solchen Konfliktsituationen bis die Grenzen des Möglıchen koopera-
tionsbereit gezeigt urch ıhre Stellungnahmen, manchmal auch durch deren schrıtt-
weılse Modifikationen während der Vollversammlung, machten S1€e deutlich, w1e AaUS-

schließlich ihnen angesichts schwieriger un: tragischer pastoraler Sıtuationen
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die zwingende Verantwortung für Botschaft und Auftrag der Kirche g1ing S50 konnten
jeweıls Lösungen gefunden werden, denen die Bischotskonterenz ıhre Zustimmung
ıcht mu{fßte und die 1n der Synode 1ne überzeugende Mehrheit fanden. An
Grenztällen wurde demonstriert, da{ß dıe synodale Arbeıt insgesamt drama-
tischer Auseinandersetzungen nıcht aut Konfrontation, sondern auf Konvergenz Aaus-

gerıchtet WAar und da{ß sıch dazu die rechtliche Struktur als hıltreich erwıes.

Oftene Fragen ZUrF Struktur un Arbeitsweise

Wenn sıch auch die rechtliche Struktur der Synode, iınsbesondere der Weg der Ent-
scheidungsfindung, 1m BSaNzZChH ewährt hat, siınd doch auch Probleme deutlich D
worden, die der weıteren kritischen Reflexion bedürten. Dıie strukturelle Förderung
der Konvergenz bewirkte, da{fß einıge Fragen AausSs dem synodalen Entscheidungsproze{$
ausgeklammert werden mufßten 1 Sıe führte 1n anderen Fällen Formelkompro-
miıssen, dıe der Auslegung un: Verwirklichung der synodalen Beschlüsse noch schwere
Autfgaben stellen 12. Die Folgen der Ausklammerung hängen davon ab, 1n welcher
Weıse gelingen wırd, fortbestehende Aufgaben durch andere verantwortliche kırch-
ıche Organe verwirklichen. Formelkompromisse schließen dıe Möglıichkeıit e1n, daß
nachsynodal verschiedene, einander alternatıv gegenüberstehende Tendenzen eın und
dieselbe Synodenaussage für sıch 1ın Anspruch nehmen un LECUEC Auseinandersetzun-
gecn verursachen.

Man hat während der Synode oft darüber geklagt, da{fß dıe großen Anstrengungen,
dıe ZUr Kommunikatıon der Synode mMi1t der „Basıs“ Nte  men wurden 13, LUr

sehr partiellen Ertfolgen ührten. Es wırd notwendiıg se1ın, dıe Ursachen dafür 1im e1In-
zelnen prüfen un die daraus WONNCHNEN Erkenntnisse für dıe iınnerkirchliche
Kommunikation fruchtbar machen. Vielleicht aber auch manche Erwartungen
Zur Kommunikation der Synode MIt den Gemeıinden un MIt allen Gliedern der
Kırche wen1g realistisch. Soll dıe Synode wegweısende Kirchenversammlung se1n, dann
mussen ıhre Aussagen 1n der Formulierung VO  - den onkreten Sıtuationen 1n den
Gemeinden un be1 den einzelnen Kırchengliedern bis eiınem Zzew1ssen rad ab-
strahieren. Geftfährlich für den Sınn des synodalen Bemühens würde ine ZeEWw1sse D1-
\ Zur onkreten Praxıs EKSE dann, wenNnn die synodalen Fragestellungen un LOÖ-
sungsangebote 1n der Sache den gegenwärtıgen Lebenserfahrungen und Glaubens-
tragen des Gottesvolks vorbeigingen. Dıies aflst sıch aber weder VO  3 der Themenstellung
noch VO  —$ den wesentlichen Aussageinhalten behaupten. Zur sachlichen rasenz der
Gemeı1jinden 1n der synodalen Beratung hat das persönliıche ngagement der Mehrzahl
der Synodalen erheblich beigetragen. uch die TIrenderkenntnisse AaUsSs den verschiede-
eanl Umfragen VOT und während der Synode dürfen 1n diesem Zusammenhang nıcht
unterschätzt werden, wenngleich hre Daten LUr selten unmıiıttelbar 1n die Formulie-
LUu11S VO  =) Texten einbezogen werden konnten.
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Wenn die rasenz der aktuellen Glaubenssituation ın der Synode wesentlıch VO  z
den Miıtgliedern der Synode abhängt, dann 1ST damit die Frage der Repräsentativıtät
der Synodalen für dıe Kırche heute gestellt. Von ıhr hängt dann auch entscheidend
ab, inwıeweıt die synodalen Beschlüsse 1ne Chance der konkreten Verwirklichung
haben Streng soz10logısch gesehen WAar 1n der Synode die auch on in der Gesellschaft

beobachtende Unterrepräsentatıion eLw2 der Jugend, der Arbeiterschaft, der nıcht-
akademischen und der SS freien Berufe gegeben. Wenn S1€ in Grenzen gehalten WCI-

den konnte und WenNn insbesondere die Frauen AaNgeEMESSCHEFr vertretfen als 1n
anderen Vertretungsorganen, WAar dies nıcht zuletzt den entsprechenden Überlegun-
gCcn bei den Wahlen in den Diözesen und 1m Zentralkomitee der deutschen Katholiken
SOW1e bei den Ergänzungsberufungen durch die Deutsche Bıschofskonferenz zuzuschrei-
ben Überrepräsentiert WAar insbesondere WECLN InNna  z} die Berater der Sachkommissio-
He  =, MIt berücksichtigt die Theologie. Die zweıtellos gegebene Überrepräsentanz der
Bischöfe wırd INa  _ nıcht in diesen Zusammenhang bringen können, da ihnen das Amt
i1ne unvertretbare spezıfısche Rolle 1n der Synode Zuwelst. Eıne andere, durch statıst1-
sche Daten nıcht beantwortbare, aber wıchtige rage geht dahin, ob die 1mM W esent-
lichen 1970 bestimmte Zusammensetzung der Synode noch iın yleicher Weiıse für die
Kirche des Jahres 1975 reprasentatıv se1in konnte. Berücksichtigt INa  z den raschen
Bewußtseinswandel, der sıch 1n Gesellschaft un Kırche vollzieht, wırd InNnan ine
solche rage nıcht als unberechtigt abweisen können.

Die rasenz der Theologie, sowohl 1n der Gestalt der wıssenschaftlichen Fachtheo-
logie WwI1e der Synodalen mıiıt einem abgeschlossenen theologischen Studiıum, tällt nıcht
L1UTr das Stichwort soz10logische Repräsentanz. Theologie als Reflexion des Jau-
bens und des chrıistlichen Lebens 1St für die Aufgabe eıner Synode unentbehrlich, un
doch darf s1e sıch nıcht mıt einem Theologenkongreß oder SAr eiınem theologischen
Seminar verwechseln. Der Gemeinsamen Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublik
Deutschland 1St insgesamt durchaus gelungen, die theologische Verantwortung iın
ANSCMESSCHEM Ausma{iß 1n ıhre Beratungen einzubeziehen und doch ıhre Aufgaben-
stellung nıcht VO  z eıner theologischen Systematık, sondern VO der onkreten ‚O-
ralen Situation her entwerten. Erheblich hat dazu die Tatsache beigetragen, da{fß
eLw2 die Hälfte der Beschlufßtexte ıne Thematik behandelt, die ın entscheidender
Weıse Aspekte anderer Wıssenschaften, sakularer gesellschaftlicher un indıvidueller
Ertahrungsbereiche einbezieht. Die Integration spezifısch theologischer Aspekte 1n die
Gesamtheit der Gesichtspunkte des gläubigen Lebensvollzugs 1St reiliıch nıcht überall
1n yleicher Weiıse gelungen. In dem etzten VO der Synode beschlossenen Text, 1n dem
als Bekenntnis konzıpierten Beschlu{fß „Unsere Hoffnung“, 1ST bıs 1n die Sprachgestalt
hinein ıne sehr indıviduell gepragte theologische Sıchtweise Z synodalen Aussage
geworden.

Erwähnung verdient vielleicht noch eın anderes Problem: lar erkennbar
die „Rollen“ der Bıschöte, der Fachtheologen und der Fachleute anderer Wıssens-
gebiete oder Erfahrungsbereiche. Weniger deutlich erkennbar vielfach Ort un
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Funktion der Priester in der Synode besonders dort, S1€e nıcht fachtheologisch,
sondern AUuS dem Erfahrungsbereich ıhres Leitungsdienstes gefragt SCWESCH waren. Dıie
1ın der praktischen Pastoral stehenden Priester haben Z W ATr die Beratungen viele

bewegende pastorale Einzelerfahrungen bereichert. Häufig haben gerade s1€e auch die

Fragen oder Erwartungen der ın Dıstanz ZUuU  an Kirche ebenden Gläubigen eingebracht.
In der ihnen wesentlich zufallenden Rolle der Vermittlung 7zwischen den Bischöten
und den Nıchtamtstragern, „wischen den Fachtheologen und den theologischen Laıien
sind s1€e wenıger wirksam geworden. Möglicherweıise spiegelt sıch hiıer ıne priesterliche
Rollenunsicherheıit, die auf dem Hintergrund der Strukturdiskussionen der etzten

Jahre verständlıch 1St 1 Um mehr 1St begrüfßen, da{ß dıe Synode ın ıhrem
Beschlufß über dıe pastoralen Dienste 1n den Gemeinden klare Ansatze für i1ne He

Profilierung des priesterlıchen Dıienstes der Einheıit yefunden hat Gerade die rıe-
sSter 1m Gemeindedıienst dürten sıch weder als „Beamte“” des Bischots noch als Funk-
tionÄäre eınes Gemeindekollektivs verstehen.

I1 Inhaltliche Schwerpunkte der synodalen Beschlüsse

Wenn AaUusSs dem gegenwärtıigen, sehr geringen zeitlıchen Abstand und noch VOTLT der

Veröffentlichung der Endfassung eınes Teıls der Beschlufßfßtexte versucht wırd, inhalt-
lıche Schwerpunkte darzustellen, kannn dies selbstverständlich 1U MIt dem Hınwelıis
aut die Subjektivıtät und aut die Vorläufigkeit eınes solchen Durchblicks geschehen.
Folgende Perspektiven scheinen der Beachtung tür das Verständnıs un: tür die Ver-

wirklichung der synodalen Beschlüsse WE

Dıie starke Betonung der Gemeindebezogenheıt

Etwas journalistisch verkürzt un angeschärft könnte iINa  e vielleicht SAagch. SO w1e
das Zweıte Vatikanısche Konzil das Konzıil des Bischofsamts, der Bischofskonferenzen
und der Ortskirchen Wafl, WAar dıie Synode 1n Würzburg die Synode der Gemeinden.
Vielleicht 1St Man versucht, hinzuzufügen: Ebenso w1e nach der Rückkehr der Bischöfe
VO Konzıil der diözesane Alltag erheblich hınter manchem Hochgefühl zurückblieb,
das konziliare Aussagen über den Weltepiskopat, die Bischofskonferenzen, den einzel-
He  = Bischot un seine Ortskirche Lrug, 1St der Abstand 7zwiıischen der Realıtät der
Gemeinden un dem synodalen Entwurt VO  3 Gemeindepastoral recht erheblich.

Abgesehen VO  s solchen Formulierungen und ıhrem resignatıven Unterton: In

einer gaNnzcCch Reihe VO  e} Beschlüssen dieser Synode wırd die Gemeinde als Trägerın
un als entscheidendes Bewährungsteld vieler bedeutsamer pastoraler Vollzüge gesehen.
])as oilt Zanz 1M Sınn der Liturgiereform VO  3 den Beschlüssen ZUr Sakramenten-

pastoral und ZU Gottesdienst. uch der Beschlufß über die pastoralen Diıenste geht
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schon SC1NEM Tıtel VO den Aufgaben der Gemeıinde AUS Die Rahmenordnung
für die pastoralen Strukturen den Bıstümern der Bundesrepublik Deutschland 1ST
VO der Gemeindeebene her entwortfen Der Gemeinde sol] bei der Beauftragung VO  z

Laıen IN1IL dem Dienst der Verkündigung 1iNeEe wichtige Rolle zukommen Das Arbeits-
Papıcr über das katechetische Wırken der Kırche spricht die Gemeinde als Hauptträge-
Ka dieses Diıienstes Glauben der Erwa:  senen, der Jugendlichen und der Kınder
In allen übrigen Texten VO den Empfehlungen ZUur kırchlichen Jugendarbeıit oder
ZUuUrr pastoralen Zusammenarbeit der Kiırchen Dıienst der christlichen Eıinheıit bıs
21n den Wegweısungen für den kırchlichen Dienst ausländıischen Arbeitnehmern
und für die Mıtwirkung der Weltmission un der Entwicklungshilfe werden

wıeder die Gemeinden FÜ  a Erfüllung pastoraler organısatorischer und sozialer
Aufträge verpflichtet Dem entspricht WEenNn auch der Beschlufß über dıe Verantwor-
C(ung des anzen Gottesvolks für die Sendung der Kirche der Ebene der Gemeinden
also dem Pfarrgemeinderat als ıhrem Urgan der Mıtverantwortung 111e besondere
Autmerksamkeit zuwendet

Die Hervorhebung der Gemeıinde hat hre theologische soz10logısche und ZE1ITSPECZ1-
fische Berechtigung Der ekklesiale eZzug des Glaubens, des christlichen Lebens un der

Pastoral kann konkret und lebendig 1U  vm der Gemeıijinde erfahren werden
Sozialwıssenschaftliche Untersuchungen ZC1gCN daß VO verschwındend leinen Mın-
derheiten abgesehen kırchliche Kommunikation und Interaktion ohne eilnahme
gemeıindliıchen Leben aktisch nıcht stattfinden 16 Die Synode WAar nıcht zuletzt ohl
Aaus solchen Gründen Entwurf der Sachkommission Zur Rahmenordnung der
pastoralen Strukturen zunächst versucht iıhr Gemeıindeverständnis stark personal
erfahrbaren Kommunikatıions un Interaktionsprozessen und der
soz10logischen ähe TATT Kleingruppe anzusıedeln Diı1ese Konzeption hätte dazu DC-
tührt da{ß 1U  a mehr kleine, sıch ein1germaßlßen homogene Kreıise die Merkmale VO  .

Gemeıinde hätten ertüllen können Diıie Begrifte Pfarrei und Gemeıinde hätten sıch deut-
ıch voneınander entfernt Ihr Verhältnis hätte dem zwıschen NUu  —$ rechtlichen
Rahmen relevanten Verwaltung un lebendigen Aktionsgemeinschaft entsprochen

Dieser Ansatz, der der pastoraltheologischen Diıskussion der etzten Jahre A

zrofße Rolle spielte 1 1ST innerhalb des synodalen Beratungswegs überwunden worden
Es hat sıch das ussSeWwOgeNere sowohl kommunikative und interaktionistische WI1e

instıtutionelle Elemente umfassende Gemeinndeverständnis durchgesetzt das VO  e} An-
fang den Entwürten Zzu Beschlufß über dıe pastoralen Dienste zugrunde Jag 19 Es
entspricht übrigen auch dem Grundri(ß theologisch verantwortbaren Sakra-
mentenpastora|l die das Gewiıcht des persönlichen Glaubensvollzugs und die den sakra-
mentalen Zeıiıchen eingestiftete Heilswirksamkeit Damıt 1ST allen wich-

Grunddiensten der kırchlichen Pastoral e1in Mındestmaf VO  z Kooperatıionsbereit-
schaft der einzelnen, der Famılien und der Gruppen innerhalb der Gemeıinden gefor-
dert. Dem synodalen Gemeindeverständnis könnte 111C „ Versorgungspastoral“
nıcht entsprechen, sosehr auch durch dıe Überwindung Kommunikations- und
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Interaktionsansprüche dıe Verpflichtung der Gemeinde Heılsdienst für alle (3e=<
tauften unterstrichen wiırd.

Was 1n der Tautfpastoral VO  e den Famıilıen gefordert wırd un 1m negatıven
Extremfall ULE Erwagung eines Tautfaufschubs führen kann, siıch tort 1ın den An-
torderungen die der Gemeindekatechese zugeordnete unmıiıttelbare Hinführung der
Kinder den Sakramenten, 1n den Voraussetzungen der Disposıtion tür die Entschei-
dung eıner unauflöslichen sakramentalen Ehe, in den pastoralen Anforderungen
dıe kırchliche Jugendarbeıit un 1n vielen anderen Bereıichen des pastoralen Dienstes.
Da sıch gemeıindlıche Kommuniıkation und Interaktion nıcht NUuU aut CN definierte
Vollzüge der Liturgıie oder der Verkündigung beschränken, sondern das weıte Feld
gesellschaftlicher Diakonie mi1ıt umgreıfen, versteht E sıch VO selbst, dafß dieses Kon-
ZCDL hohe Anforderungen die einzelnen Gemeindemitglieder und dıe Gemeinde
MIt den haupt-, neben- oder ehrenamtlıch für s$1e tätıgen Diensten stellt.

Die Anforderungen der Synode dıe Gemeinden bedeuten für diıe meılsten VO  D

ıhnen i1ne tunktionale Überforderung. S1e könnte ZUur Resignatıon und damıt eınem
Versickern synodaler Impulse 1n den GemeLinden tühren. Es ware nıcht weniıger PrO-
blematiısch, WEINN des Einsatzes tür iıne „machbare“ Auswahl Aaus den synodalen
Beschlüssen willen die haufıg ohne sıchtbaren Eftekt bleibenden Bemühungen dıe
Gesamtheit der Getauften vernachlässigt würden, WEeNnNn also beispielsweise der
Enttaltung Formen der Gemeindekatechese wiıllen der schulische Religionsunter-
richt gekürzt würde. Im Endergebnis müfste dıes dazu führen, daß i1ne solche Geme1in-
depastoral 1n ein EeXtirem entscheidungskirchliches Gemeijindeverständnis zurückfiele.

Da und dort esteht oftensichtlich dıe Meınung, ıne Verwirklichung der den (e-
meınden gestellten Aufgaben sSCe1 NUuU durch eın umfassendes, grofßraäumiges, viele SPC-
z1ıalısıerte haupt- und nebenamtliche Dienste vorsehendes Strukturkonzept der Pastoral
möglıch. Aus einer solchen Ansıcht entstehen Reifsbrettpläne miıt großen Gemeıilndebe-
reichen und dıferenzierten Pastoralteams SOW1e MmMIt eıner Fülle VO Spezıalangeboten
aut der Dıözesan- oder Regionalebene. Es 1St nıcht verkennen, dafß mehrere Syno-
denbeschlüsse durch dıe Häufung VO  5 Anforderungen die Gemeinden solche ber-
legungen begünstigen. hne Zweıtel werden die Vielfalt der pastoralen Aufgaben un
die überschaubaren Prognosen der Priesterstatistik Strukturplanungen und
ZU0UT Umschreibung nıchtpriesterlicher Pastoralberufe zwıngen. ften bleiben dabe;i frei-
ıch häufig die Fragen, ob durch eın allzu einselt1g Statistiken Orlıentiertes Vorgehen
nıcht Ende doch gerade die Gemeinde als erlebte Kırche Ort zwiıschen
Bürokratien und spezılalısierten Aktionsgruppen zerrieben wırd, ob die für einen C
meindebildenden Soz1ialısationsprozeißs unverzıchtbare Rolle pastoraler Bezugspersonen
noch iıne Chance hat, ob nıcht z7uletzt auch das Bıld des priesterlıchen Gemeindeleiters
7zwıschen eiınem Raume und Teams moderıerenden Funktionalismus und eiıner kultisch-
sacerdotal verengten Konzentratıon auf nıcht delegierbare Amtshandlungen hın und
her gerissen wird.

Die Erneuerung der Gemeıinden, die VO vielen synodalen Beschlüssen gefordert
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oder VOTAuUSgESETIZLT wırd, kann weder allein VO den einzelnen Gemeıinden noch allein
VO dıiıözesanen Planungsstäben oder Sar VO  ' diıözesanen Synoden geleistet WECTI-

den Die Planziele sind für ıne gCIaume eit in hinreichender Weıse tormuliert. Ihre
Verwirklichung 1n lebendigen un lebensfähigen Gemeinden braucht Jetzt ıne organı-
sche, VO den Öörtlıchen Voraussetzungen ausgehende, durch kurz- und mittelfristige
Impulse ermutigte Entwicklung. Der deutliche 1in weis des Beschlusses den O-
ralen Diıensten auf die Möglıichkeiten neben- und ehrenamtlicher Dienste VO  e Laıen
und dıe dort angemeldete Notwendigkeit eıner orundsätzlichen, theologisch erantıwor-

Klärung des Berufsbilds für hauptamtlich 1n den pastoralen Dienst tretende
Laıen enNnnen 7We] entscheidende un drıngende Voraussetzungen für das Gelingen.
Nur 1n diesem Kontext kann auch das priesterliche Beruftsbild iıne NEUEC theologische
und spırıtuelle Vertiefung ertahren.

Personale Glaubensentscheidung und kırchliche Instıtutionalität

uch dann, Wenn der für vıele Aussagen der Synode tragende Begrift Gemeinde
nıcht als entscheidungskirchliche Alternative Zur volkskirchlichen Ptarrei einerseılts, ZuUur
Orts- oder Gesamtkirche andererseits verstanden wırd, weısen die Kontexte dieses Be-
or1iffs 1n verschiedenen Synodenbeschlüssen un Arbeitspapieren doch 1n die Rıchtung
eıner Bewußtheit der personalen Glaubensentscheidung als der Basıs des Glied-
se1nNs 1ın der Kırche und als der Voraussetzung tür eiıne tätıge Anteilnahme gemeınd-
lıchen Leben Konkret zeigt sıch dies ın den Beschlüssen ZUur Sakramentenpastoral un
Z Gottesdienst. Dıie 1n den sakramentalen Ordnungen Zzu Ausdruck kom-
mende Betonung der Glaubensvoraussetzungen, des Miıtvollzugs, der iınneren Haltung
estimmen nachhaltig den praktischen Fragenkomplex der Vorbereitung, der Gestal-
Lung, der Zeiıtpunkte oder Lebensalter, der persönlıchen Voraussetzungen des Empfangs
oder der Teılnahme.

Noch intensiver wurde die Spannung zwıschen persönlicher Entscheidung und Ord-
NUung der Gemeinschaft dort spürbar, unmıttelbar Normen für das Lebens-
verhalten der Kirchenglieder ZINg. Schon die verschiedenen Umiragen ZUur Vorbereitung
der Synode hatten gezelgt, da{fß VO eiınem großen Teıl der Katholiken Glaubenspro-
bleme VOT allem dort empfunden werden, sıch der Konflikt zwıschen einem gesell-
schaftlichen Irend T7A utonomen Bestimmung über das eigene Selbst, Ja ZUE: AUTOTPO-
INnen Veränderung des eigenen Selbst, MmMIt dem siıch Aaus dem Glauben herleitenden un
VO  z der Instiıtution Kırche repräasentierten Wertsystem entzündet Z In der Synode
wurden dıe Auseinandersetzungen dann besonders n  9 WEeNn 1n ırgendeıiner Weıse dıe
Verhältnisbestimmung zwıschen objektiver Norm un personaler Gewı1issensentschei-
dung angesprochen W2  —

Die Vorlage über christlich gelebte Ehe un Famılıie, ın der Fragen der ethischen Be-
Wertung des menschlichen Sexualverhaltens, der Empfängnisregelung un der Pastora]
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wiederverheırateter Geschiedener thematisch angesprochen wurden, führte sowohl 1n
der zuständıgen Sachkommission w1e in der Vollversammlung der Synode starken
Spannungen 2 Ahnliche Schwierigkeiten entstanden, als beispielsweise 1ın den Fragen
des Sonntagsgebots oder der Möglichkeit einer eilnahme VO  —_ Katholiken CVaNnsC-
ıschen Abendmahl oder der Pastoral konfessionsverschiedener Ehen ekklesiale Normen
als Behinderungen des personalen Glaubensvollzugs oder der persönlichen Gewı1ssens-
entscheidung empfunden wurden. Die Gegenüberstellungen \Z@} personaler Gew1ssens-
entscheidung un objektiver sıttlıcher Norm, personalem Glaubensvollzug un Ord-
Nungs der Kirchengemeinschaft, qcharismatischem Zeugni1s und Verkündigung des kirch-
lıchen Amts erwıesen sıch geradezu als austauschbare Krisenzonen der kırchlichen Iden-
t1tät für die einen, als austauschbare Testfälle der Ernsthaftigkeıit synodaler Beteiligung

der Leitungsverantwortung für die anderen.
Die Synode hat durch die Ergebnisse eines manchmal zähen Rıngens durchweg eın

hohes Ma{i Achtung tür die persönlıche Entscheidung der einzelnen bewiesen. Sıe
hat andererseıts nırgendwo gültige Normen oder notwendıge institutionelle Bındungen
verletzt. Vielleicht hätte S1Ee dieses Rıngen bei manchen Themen noch weiterführen und
vertiefen sollen, ANSTAtt die Wege eınes Votums nach Rom oder eıner Bıtte die
Deutsche Bischofskonferenz beschreiten. Vielleicht ware dann gelungen, diese
oder jene Institutionalität oder Norm als Ermöglichung, nıcht als Behinderung der
personalen Freiheit verstehen. Vielleicht hätte INa  — auch noch deutlicher erkannt,
dıe notwendıgen Unterschiede zwischen einer 1m Gewı1ssen verantwortenden Ent-
scheidung und normatıv anzuordnenden Rıchtlinien lıegen. Ob LWa tür das Span-
nungsfeld 7zwischen personaler Glaubens- un Gewissensentscheidung und kırchlicher
Institutionalıtät hıltfreich WAafr, da{fs die Synode 1in der rage der Zulassung wıederver-
heirateter geschiedener Katholiken den Sakramenten weder autf ıne synodale
nämlich Leitungsdienst teilnehmende Behandlung verzichten wollte noch ein kon-
kretes Votum den Heılıgen Stuhl beschliefßen konnte, sondern beschlufßsmäßig nıcht
klar konkretisierte Erwartungen eın bevorstehendes Votum der deutschsprachigen
Bischofskonferenzen ausgesprochen hat, bleibt abzuwarten S Von der Sache her kön-
nenN Voten die gesamtkırchliche Leitung jedentalls NUur dort Lösungen erwarten las-
SCI, wne normatıve Antwort autf T11CUEC Fragestellungen ertorderlich un möglıch 1St

Abgesehen AA @ solchen inhalrtlich Ww1e der Kompetenz nach esonders schwierigen
Fragen hat die Synode 1in vielen Bereichen tragfähige Orıientierungen für eın leben-
diges Durchhalten der Spannungseıinheıt VO persönlıcher Entscheidung un: inst1tut10-
neller Bındung vermuittelt. Letztlich stand S1e Ja selbst 1n dieser Spannung. SO wurde
ıhr beispielsweise auch möglıch, 1n einem eigenen Beschluß den Orden un den anderen
geistliıchen Gemeinschatten Anregungen tür die spirıtuelle, menschliche und soz1ıale Be-
wältigung ihrer besonderen Sıtuation und Aufgabe geben ohne 1n eiıner uNnanse-
esseNeEN Weıse ın das VO der Spirıitualität der einzelnen Gemeinschatten gepragte
Selbstverständnis einzugreifen.

Leider 1St nıcht gelungen, eiıner Oorm synodaler Aussage finden, die 1m
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Blıck auf die Gesamtheit des Gottesvolks der beteiligten Bıstümer die Not des lau-
bens aufgreıten, eın Bekenntnis des Glaubens ın dieser eıt aussprechen un die viel-
faltıgen Ansätze un Wegweısungen der einzelnen Beschlüsse hätte vertiefen können.
Der Beschlu{fß „Unsere Hoftnung“, der VO  - der Synode schliefßlich „eın Bekenntnis
Zu Glauben 1n dieser Zeit“ 23 SCNANNT und als etzter synodaler Text verabschiedet
wurde, zeıgt ZW AAar exemplarisch, W1e€e sıch personaler Glaube 1m Rahmen des Glaubens
der Kırche un 1n aktuellen Bezügen DU gegenwärtigen Daseinssituation artıkulieren
kann. Er I1St insofern außerordentlich anregend für den personalen Glaubensvollzug
vieler einzelner un zweıtellos auch für die Glaubensgespräche zahlreicher Gruppen
oder Kreıise. durch die Synodalisierung eiınes doch sechr spezıiellen theologıschen An-
Satzes un einer sehr ındıvıduell gepragten Sprache allerdings das Frreichen der Be-
wußtseinslage eıner gewı1ssen Breıte des Gottesvolks oder wırksame Hılte für das
Spannungsverhältnis zwıschen personaler Glaubensentscheidung und kırchlicher Instı-
tutionalıtät vermuıiıttelt werden kann, 1St fraglıch.

Synodale Mıtverantwortung un eigenständıger Weltdienst der Glieder der Kırche

FEın erheblicher Teıl der synodalen Beschlüsse und Arbeıitspapıiere behandelt Themen,
die der heutigen Sıtuation VO  z Welt und Gesellschaft, den Sorgen un Aufgaben der
iırdischen Gestaltungsbereiche 1n der gegenwärtıigen geschichtlichen Sıtuation eNTNOM-

Inen sind. Zumindest 1ın Auswahl konnten wesentliche Konturen der Präsenz der
Kırche 1n der gegenwärtigen Gesellschaft wI1ıe der Präsenz der ırdischen Aufgaben 1m
pastoralen Diıienst der Kıiırche deutlich werden. uch dieser Themenbereich kontron-
tierte reıilich MIt Grundfragen des synodalen Selbstverständnisses. Dıe Synode begann

eıner Zeıt, da sıch iınnerhalb der Kırche 1n der Bundesrepublik Deutschland die
starke Tendenz einer möglıchst umtassenden Synodalisierung des kırchlichen Lebens
abzeichnete. Diese Tendenz zielte auf weıtgehende Mitentscheidungsrechte synodaler
Gremien ın der Leiıtung der Kırche und zugleıich aut dıe Einbeziehung möglıchst aller
Bereiche des kirchlichen Dienstes in diıe Zuständigkeit eben dieser remıen Z

Mırt dem zuletzt genNannten Element stand s1€e 1n eiınem gew1ssen Gegensatz
Grundaussagen der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweıten Vatıkanischen
Konzıls. Das Konzıl hatte sıch 1ın einem Ma{iß der Konkretisierung un der Breıte der
angesprochenen Wırklichkeiten, das INan bıs dahin 1n der konziliaren Geschichte nıcht
gekannt hatte für die Eıgenständıigkeıt der iırdischen Kulturbereiche un iınsbesondere
für die Eigenständigkeit der Glieder der Kırche 1n der Verantwortung des Dienstes
den ırdischen Wirklichkeiten erklärt. Es hatte sıch für diesen Bereich auch ZUrT Möglich-
keit eıner Pluralıität der Lösungswege ekannt und 1ın diesem Fall jeder der Rıchtungen
die Berufung auf das kirchliche Leitungsamt verwehrt Z Das hiefß, da{fß entweder dıe
Eıgenständigkeit dieses Dienstbereichs oder die Wehabe der Kirchenleitung 1n iıhrem
Je besonderen Charakter verletzt werden mulßsten, WenNnn auch der Bereich des Welt-
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diıenstes den wesentlichen Aufgaben VO remıen der Mıtverantwortung der
kırchlichen Leıitung zählen sollte. Auf der örtlichen Ebene führt dieser Sachverhalt
eıner doppelten Aufgabenorientierung des eınen Pfarrgemeinderats und eıner ENLT-

sprechend unterschiedlichen Bestimmung der Kompetenz zwiıschen Pfarrer und Ptfarr-
gemeıinderat. Fur die Bistumsebene edurfte 1n der Synode ein1ıger Anstrengung,
die Eıgenständigkeıit des dem Weltdienst der Kirchenglieder zugeordneten Dıiıözesan-
FAats der Katholiken neben dem der eilnahme der Leitung zugeordneten Diıözesan-
pastoralrat auch weıterhiıin autrechtzuerhalten.

Plastischer noch ELr A die Problematik des Verhältnisses VO  e Welterkenntnis und Welt-
aufgabe eınerseılts, Kırchenleitung und synodaler Mıtverantwortung andererseits her-
VOL. WEeNn nıcht Strukturfragen, sondern dıe Inhalte der synodalen Aussagen

den Aufgaben 1n Welt un Gesellschaft selbst o1ng. Hıer sınd ZUT Kennzeıichnung
der einschlägıgen Beschlüsse und Arbeitspapiere esonders dıe Stichworte Staat un
Gesellschaft, Verantwortung 1im Bıldungsbereich, gesellschaftliche Kommunikation, Ent-
wicklung und Frieden eNNen Auch wesentliche Teıle der Texte über kırchliche
Jugendarbeıit, über Kırche und Arbeiterschaft und über den Religionsunterricht 1n der
Schule sınd anzutühren. Wo konnte und mußfßlte der spezifische Ansatz synodaler Aus-
SsCnh solchen Themenbereichen lıegen? Sollte darum gehen, ıfterenzierte un
nıcht selten 1n sıch plurale Aussagen der Sozlalwıssenschaften, der Psychologie, der (52e-
schichtswissenschaft 1n einem knappen Extrakt zusammenzufassen, synodalisıeren
und den beteiligten Bıstümern als pastorale Handlungskriterien vermitteln?
Sollten die angesprochenen Wırklichkeiten etztlich ohne Rücksicht aut die Erkennt-
nısse der jeweıiligen Fachleute 11LULr als Materi1ialien für gesellschaftsverändernde Impulse
des Glaubens oder des kırchlichen Heilsdienstes herangezogen werden? Im ersten Fall
ware die Pastoral säkularısıiert, dıe Welterkenntnis ideologisiert worden. Im zweıten
Fall waren dıe ırdıschen Wirklichkeiten instrumentalısıert, ware der Glaube ıdeologı1-
sıert worden. Beide Wege mufsten daher für die Synode ausscheiden.

Im Laut der Arbeit solchen Themen wurde aber deutlich, da{fß Aaus der Pastoral-
konstitution Gaudium et Spes jene Hınweise esondere Beachtung verdienen, dıe neben
der Betonung der Eigenständigkeit dieser Bereiche ıhre Verflechtung 1n dıe Schuldge-
schichte un 1n die Erlösungsgeschichte der Menschheit hervorheben Z Von diesen Ver-
flechtungen her gyalt die pastorale Relevanz der angesprochenen Weltsituationen un
Lebensbedingungen miıt dıfterenzierender Behutsamkeit 1Ns Auge fassen. Der An-
SAaiz der pastoralen Relevanz ohne Verletzung der jeweılıgen Eıgengesetzlichkeit
scheint der Synode insgesamt 1n eiıner anfanghaften, WeNn Aauch nıcht VO  — bedeutenden
Mängeln treien, VWeıse gelungen se1n. Der autmerksame Leser der Texte, der miıt
den jeweıligen weltlichen Eıgengesetzlichkeiten 1St, wırd aber Stellen finden,

denen die pastorale Relevanz durch Sozı0logismen, Psychologismen, auch durch 1)1=
daktık oder Gruppendynamıik überlagert wurde. Er wırd Stellen finden, denen
wiırtschaftliche, arbeitsrechtliche, verfassungsrechtliche, politische oder historische Sach-
verhalte VO  en moralısiıerend-pastoralen Tendenzen überdeckt oder verftremdet wurden.
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Die 1mM zeitlichen Verlauft der Synode etzten un besonders deutlichen Beispiele tür
das Spannungsteld 7zwischen eigenständıger Welterkenntnis un -gestaltung einerseılts,
synodaler Teilhabe der Leitungsverantwortung andererseits dl€ ebhafte De-
batte die Geschichte des Verhältnisses VO  s Kirche und Arbeiterschaft un Teile der
Debatte über die Vorlage „Unsere Hoftnung“. In beiden Fällen Zıng darum, ob
möglıch 1St; historische Tatbestände Aaus dem ıhnen eigenen Geflecht VO Voraussetzun-
gCNH, Bedingungen, Erkenntnismöglichkeiten und Handlungsspielräumen herauszuneh-
IMNECN, S1€e losgelöst VO  - dieser Verflochtenheit als Materialıen tür ine VO  e} heute iın
dıe Vergangenheit zurückschauende, moralıische Wertung, also beispielsweise tür 1ıne
S107°4 Gewissenserforschung der Kirche Uutzen

Noch tundamentaler un tür das Problem vielleicht signifikanter W ar dıe kurze,
aber wichtige Kontroverse zwıschen Kardıinal Höftner und arl Rahner während der
Diskussion Zur Vorlage „Unsere Hoftnung“. Es INg die Frage, ob die Kıirche 1n der
Geschichte die Botschaft VO etzten Gericht sechr VOT den Armen un Schwachen
un wen1g VOT den Reichen und Mächtigen verkündet habe Kardıinal Höftner VeI-

suchte ZUEE Klärung dieser politischen rage hıstorische orgänge heranzuziehen un 5
dıe Notwendigkeıt der Änderung allzu pauschaler Wertungen belegen Z arl Rah-
ner SELZiE diesem Versuch die apodıiktische Behauptung egen, dıie Kırche, dıe theo-
logıisch als sündiıge Kirche verstehen sel, könne iınsgesamt in der Verkündigung der
Botschaft VO etzten Gericht Sar nıcht die rechten Akzente ZBESCTIZL haben Hıstorische
Analysen könnten daran nıchts andern, sondern 1Ur allentalls Details ans Licht brin-
4A01 Mıt knapper Mehrheit lehnte die Synode.eıine Änderung der pauschalen Wertung
1in der Vorlage ab

Solche Beispiele zeıgen, wıeviel 1mM Spannungsteld zwiıschen synodaler Mıtverant-
wortung und Eıgengesetzlichkeit der weltlichen Kulturbereiche nach der Synode noch

bewältigen 1St Gleichwohl sınd viele Ansätze 1n den synodalen TLexten und nıcht
zuletzt auch erkennbare Mängel 1n den synodalen Beschlüssen vee1gnet, diesem wichti-
gCcn Autfgabenfeld kırchlicher Weltpräsenz Impulsen, nregungen un Krıterien
verhelfen.

F Nachsynodale Autfgaben

Dıie letzte Vollversammlung der Gemeılinsamen Synode der Bıstümer ın der Bundes-
republik Deutschland stand dem Motto „Die Synode endet dıe Synode be-
sinnt“. Eın Rückblick aut die synodale Arbeit mu{fß sıch auch den Aufgaben zuwenden,
dıe sıch VO  - der Synode her für die nächste Zukunft des kiırchlichen Dienstes in den be-
teiligten Bıstümern stellen. Der Perspektive des Rückblicks entsprechend kann sıch
hier nıcht darum handeln, die synodalen Aufträge oder Empfehlungen 1m einzelnen
aufzuzählen oder erläutern. Vielmehr soll versucht werden, einıge spezıfısche An-
satze der vielfältigen nachsynodalen Aufgabenstellung skizzieren. Da diese
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Aspekten des ückblicks anknüpten und ohnehin TISLT der sıtuationsbezogenen Kon-
kretisierung bedürten, können Hınweise verhältnısmäfıig knapp gefalßst werden:

Die Synode 1STt eendet ın den ıhr zukommenden Autgaben des Nachdenkens über
den Auftrag der Kırche und über die gegenwärtige Sıtuatıon, der Entwicklung VO  ; all-
gemeınen Zielvorstellungen un: VO  z} Rahmenrichtlinien für einen zeitgerechten p -
storalen Dienst. Dıie Synode mMu beginnen 1n der Umsetzung ihrer Aussagen für die
konkrete Praxıs. Dazu gehören die Vermittlung der Aussageinhalte MmMIt den jeweiligen
sittlıchen, personellen un sachlichen Bedingungen des pastoralen Dıienstes, dıe Eın-
leitung VO  > überschaubaren kurz- oder mıittelfristigen Aktionen nach Kriterien der
praktischen Realisierbarkeit und der gegebenen Anknüpfungspunkte. Selbstverständ-
ıch verpflichten alle synodalen Beschlüsse entsprechend ihrem synodal testgelegten
Verbindlichkeitsgrad. hne Zweitel ware verhängnisvoll, dıe synodalen Aus-
Sagc L1UI 1NsOwelt akzeptiert würden, als S1€e bereits vorhandene Dienste oder Aktivi-
taten bestätigen. Ebenso sıcher 1St aber, da{ß ohl aut keiner Ebene un keinem Ort
alle synodalen Impulse oleichzeıt1ig verwirklıcht werden können. Bıstums-, yemeınde-
und gruppenspeziıfısche Akzentsetzungen der Dringlichkeit und der Reihenfolge WEeI-

den unvermeıdlich se1in. Soll die Phase der Verwirklichung nıcht res1ignatıv versickern,
1St notwendıg, da{fi die schrittweise Aneıgnung der synodalen Zielsetzungen auch

VOon posiıtıven Ertfahrungen 1N der Durchführung wiırd. Eıne allzu umtassende
Planung tür den ersten Schritt oder dıe Fortsetzung der speziıfısch synodalen Arbeits-
welse aut diözesaner oder okaler Ebene könnten leicht Zur praktıschen Entmutigung
tühren Damıt oll natürlıch nıcht DESAQL se1nN, da{fß nıcht auch die praktische Konkreti-
sıerung der ständigen Reflexion bedart. Es ware HAT cschr schade, WE die Ver-
wirklichung der synodalen Beschlüsse wiıeder hauptsächlich 1n Planungen, Zieltormu-
lierungen un Textberatungen bestünde. Ob sıch die Synode bewährt, entscheidet sıch
etztlich daran, welchen praktischen Konsequenzen S1e tührt

Die Synode braucht iıhrer praktischen Bewährung die Miıtwirkung, dıe spir1-
tuelle und pastorale Spontaneıtät aller Glieder der Gemeıinden. Dıie AYA D}  - ıhr gestellten
Autfgaben können nıcht VO  - den Priestern allein ertüllt werden. Es wıderspräche dem
synodalen Ansatz ebenso, WenNnn dıe Synode den Priestern vorbej verwirklicht WEOCI=

den sollte oder müfßfste. 1e aktıv Gemeindeleben teilnehmenden Kirchenglieder
sınd durch die Wegweısungen und Empfehlungen angesprochen. Auch denen, die 1U

selten oder kaum vemeındlıchen Leben Anteıl nehmen, mussen ntormationen über
dıe synodalen Aussagen un Anregungen tür 1ne Vertiefung und Verlebendigung
iıhres Christseins vermuittelt werden. Persönlicher Glaubensvollzug, 1m Gewı1ssen VCI-

antworteter Weltdienst der einzelnen und der Gruppen, Gemeinschaft des christlichen
Glaubens und Lebens dürten nıcht gegeneinander ausgespielt werden. YSt Aaus ıhrer
Konvergenz wachsen lebendige Gemeinden. Dazu gehört auch, da{fß die verschıiedenen
theologischen und pastoralen Rıchtungen iınnerhalb der Kırche die synodalen Aussagen
aufnehmen, ıhren Beıitrag ZUT praktıschen Umsetzung eisten und dabei die Verpflich-
C(ung auf die ine Mıtte des Glaubens un der Kirche NCU erfahren. Es ware verhängnis-
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voll, wenn die VO  e} der Synode oft nach zähem Rıngen gefundenen Einigungstormeln,
auch dıe da oder dort erzielten Formelkompromisse, durch Einseitigkeiten des nach-
synodalen ngagements 1im Ergebnis als „parteilsche“ Formeln wırksam würden. Ob
die Synode um Alıbi für Eıinseitigkeiten bestimmter Gruppen oder Z Anstoß für
das Glaubenszeugnis vieler wiırd, hängt nıcht zuletzt davon ab, Wer siıch der Interpre-
tatıon der Aussagen un: der praktıschen Verwirklichung der Impulse zuwendet.

Der Vorgang des miıteinander Beratens, der Entscheidungsfindung AUuUS der Bete1i-
lıgung aller Miıtglieder bei voller Anerkennung des esonderen Dienstes des kırchlichen
Amts der Identität des Glaubens un der Einheit zeıgt eın Grundmodell tür die
Erfüllung der einen Sendung. Dieses Model]l oilt nıcht 1L1UT tür die außerordentlichen
Aufgaben un Bemühungen eıner Synode oder für die künftige (Gemeinsame Konterenz
der Deutschen Bischotskonterenz un des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Es mu für den Alltag ın der Kirche und 1n den Gemeıinden gültıg bleiben. Kardinal
Döpfner hat in seliner Schlufßsansprache 74630 Synode dreı praktische Impulse ZgCENANNT:

Auteinander zugehen, Mıteinander reden und gemeınsam sprechen, Den Gelist
Jesu Christi bezeugen und daraus andeln. Nıcht ob oder Wnnn Synoden oder synoden-
ähnliche Institutionen auf gleicher oder anderer Ebene und Beschlufßtexte produ-
zıeren, 1St etztlich entscheidend. Entscheidend tür die Erneuerung der Kırche, der (Ge-
meinden und des persönlichen Lebens AUS dem Glauben 1St, Ww1e dieser dreitache Impuls
weıtergetragen wırd un w1e€e ıhm gelingt, Glaube, Hoftnung und Liebe wecken.
YSt WEn sıch die Synode 1n solcher Weiıse bewährt, wırd sinnvoll se1ın arüber
nachzudenken, ob un W1e vielleicht noch wırkungsvoller, noch mehr dem Auftrag
der Kirche entsprechend ıne äÜhnliche orm des Sichversammelns VO  Z Bischöfen,
Priestern, Ordensleuten und Laıien stattinden soll

ANMERKUNGE?N
In der Reihenfolge der tür die Vorbereitung der Vorlagen zuständıgen Sachkommuissionen handelt 65

sıch folgende Beschlüsse: (I) Dıie Beteiligung der Laıen der Verkündigung; Unsere Hoffinung eın
Bekenntnis ZU Glauben iın dieser Zeıt; (II) Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral; Gottesdienst;

Die ausländischen Arbeitnehmer eine rage die Kırche un! die Gesellschaft ; Ziele und Auf-
gyaben kıirchlicher Jugendarbeıit; (ILI-V) Kirche un! Arbeiterschaft: (IV) Christlich gelebte Ehe und
Familie; (\) Der Beıitrag der katholischen Kirche 1n der Bundesrepublik Deutschland für Entwicklung
un Friıeden; (VI) Schwerpunkte kırchlicher Verantwortung 1mM Bildungsbereich; (1—-V1) Der Religions-
unterricht 1n der Schule; Die Orden und andere gyeistlıche Gemeinschatten Auftrag und O-
rale lenste heute; Die pastoralen 1enste 1n der Gemeinde; (VIL1) Verantwortung des ganzen Gottes-
volkes fur die Sendung der Kirche; (IX) Rahmenordnung für die pastoralen Strukturen und für die
Leıtung und Verwaltung der Bıstümer iın der Bundesrepublik Deutschland; (  I1-1 Ordnung für
Schiedsstellen un Verwaltungsgerichte der Bıstümer ın der Bundesrepublik Deutschland; ( Pastorale
Zusammenarbeit der Kırchen 1m Diıienst der christlichen Einheıit; Missionarischer Dienst der Welt
D  D Be1 dem Vertahren der Rekognition durch den Heiligen Stuhl geht c5 ıcht eine Approbatıon,
ondern die Prüfung der rage, ob die synodalen Beschlüsse 1m Rahmen der Kompetenz der Bischots-
konterenz bzw der Diözesanbischöte bleiben.
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In aer Reihentolge der tür dıe Erarbeitung verantwortlichen Sachkommissionen handelt CS siıch U1

folgende Arbeitspapiere: (1) Das katechetische Wirken der Kırche:;: Dıiıe Not der Gegenwart un
der Diıenst der Kırche; IV) 1nnn und Gestaltung menschlicher Sexualıtät; V3 Zum gegenwärtigen Ver-
hältniıs VO Kırche, Staat un: Politik; (VI) Kırche und gesellschaftliche Kommunikation; (IX) Deutsches
Pastoralıinstitut.

In dieser Sıcht vertreten die Miıtglieder dieser Kirchenversammlungen kirchliche Körperschaften inner-
halb des einen Corpus Kıiırche

Das 7 weiıte Vatikanische Konzıl Sagt 1n der Kıirchenkonstitution „Lumen Gentium“, Art Sln die
Laıen seien aut ıhre Weiıse des priesterlichen, prophetischen und königlıchen Amtes Christi teilhaftig.
In Art 10 wird ZESAZRT, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen Uun: das Priestertum des Dienstes,

das hıerarchıische Priestertum, unterschieden sich dem Wesen, ıcht blofß dem rad nach Beıide seien
ber eıinander zugeordnet. Für die konkrete Bestimmung der Zuordnung, insbesondere W as die VO'

Konzı! inıtılerten Räte 1n der Kırche angeht, bleiben jedoch 1ın den konziliaren Texten manche Fragen
ften
Ö 7Zu den  SE ST Bischotskonterenzen vgl iınsbesondere Vat E Dekret ber die Hiırtenaufgabe der Bischöte
„Christus Dominus“, Art 16—38 Dıiıe rechtliche Kompetenz der Bischofskonferenzen 1St durch diese
Bestimmungen des /7weıten Vatikanıschen Konzıils csehr begrenzt. Das stellt tür das Statut einer Synode,

der mehrere Bıstümer MI1t überwiıegender rechtlicher Kompetenz der Diözesanbischöte beteiligt sein
sollen, schwıerıge Aufgaben.

Eın Regional- der Provinziıalkonzil ware eine Kirchenversammlung SCWESCH, die nach 281 (SEC VO

einem päpstlıchen Legaten bzw nach 783 CIn VO' Metropoliten einer Kirchenproviınz einzuberuten
un: leiten gEeEWESCH waäare. Ordentliche Miıtglieder waren 1n beıden Fällen L1LUI dıe Bischöfe und iıhnen
vergleichbare Oberhirten BEWESCH.
x Dıesem Ziel dienten hauptsächlich die Bestimmungen 1n Art des Statuts, wonach VO den Je 1ın
den einzelnen Bıstümern wählenden Synodalen mındestens Priester se1n mußfsten und wonach VO

den I° durch die Ordensgemeinschaften wählende Ordensleuten 10 Ordenspriester se1in mufßten.
Q  ‘ Vgl Art 1 J& Zıift. und des Statuts der Synode.
10 Vgl das Verfahren der Rekognition der Synodenbeschlüsse durch den Heiligen Stuhl,;, VO dem Anm
handelt.
11 Dabei handelt N sıch keineswegs ımmer Fragen, deren beschlußmäßige synodale Bearbeitung
wıe 1m Fall der rage der Weihe ewährter verheıirateter Männer A Priestern seıtens der Bischofs-
konterenz ausgeschlossen wurde. Vielmehr stand Ww1e 7zuletzt 1n der rage einer Zulassung wiederver-
heıirateter geschiedener Katholiken den Sakramenten die voraussehbare Unmöglıichkeit des Erzielens
der Zweidrittelmehrheit tür einen bestimmten, auch VO den Bischöftfen mıitzuverantwortenden Vorschlag
1m Vordergrund.
12 Das Beispiel tür einen Formelkompromif 1ın der Arbeit der Synode Wr die Rückstufung der
auch längerfristigen Beauftragung VO' Laıen mi1t der Verkündigung 1M Gottesdienst VO' Anordnungs-
charakter des Vorlagetextes 1n den Emptehlungscharakter des Beschlufßtextes während der Lesung der
einschlägigen Vorlage. Vorausgegangen WAarl eiıne Intervyention des Heıiligen Stuhls der ZESAMT-
kırchlichen Regelungskompetenz, Man glaubte diesem Eiınwand durch die Rückstufung 1n eıne Empfeh-
ung Rechnung haben und überlie{(ß der Deutschen Bischofskonferenz die eıtere Klärung.
Der Brief der Kleruskongregatıon VO ‚ß 1973 und die daran anschließenden Rıchtlinien der
Deutschen Bischofskonferenz (vgl Amtsblatt Erzbistum München un!: Freising VO' ührten
1m Ergebnis einer merklichen Veränderung des Tenors un! der pastoralen Konsequenzen des Syn-
odenbeschlusses VO' 1973
13 „Synode“, die Amtlıchen Mitteilungen der Synode miıt den offizıellen Texten sSOWl1e die VO der
Arbeitsgemeinschaft der diözesanen Synodalbüros herausgegebenen Arbeitshefte den Vorlagen wurden
breıt 1n den Gemeıinden, Verbänden und Organısationen ut,. In vielen Bıstümern tanden ahlreiche
Veranstaltungen mıiıt Synodalen autf Gemeinde- der Dekanatsebene Für die Kommuniıkations-
medien 1n Würzburg un: durch die lautende Intormatıon ber die Arbeit der Sachkommissionen
optımale Bedingungen gegeben, dıe auch iınsbesondere tür die Vollversammlungen eiınem relatıv
breiten publizistischen Echo ührten.
14 Vgl Schmidtchen, Zwischen Kırche und Gesellschaft (Freiburg ders., Priester 1n Deutsch-
and (Freiburg ders., Umfrage Priesteramtskandidaten (Freiburg Forster Hrsg.)
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Befragte Katholiken. Zur Zukunft on Glaube un Kirche (Freiburg I973); ers. (Hrsg.), Priester ZW1-
schen Anpassung und Unterscheidung (Freiburg
15 Es geht bei dieser Unsicherheit VOor allem die Frage nach der Legıtımatıion und nach dem SpeZ1-
ischen Profil des priesterlichen Amtes un Dienstes., Vgl. azu Schmidtchen, Priester, 4/7—84, 115 bıs
LZ7 ferner: insbesondere die Beiträge VO Lehmann, Hemmerle, Forster, Heınz, 1n:
Forster (Hrsg.), Priester.
16 Vgl Schmidtchen, Zwischen Kırche un Gesellschaft, BA 103107
17 Vgl die Vorlage der Sachkommission tür die Lesung, 1N ! Synode 3/19772 un den eb abge-
druckten Kommissionsbericht.
18 Eınen Überblick ber diese Diskussion und ber die zahlreichen Veröffentlichungen 7, dieser
Thematık geben Schilling, Kritische Thesen ZUT „Gemeindekirche“, 1n * Diakonia 2/1975, 78—1
SOW1€ das 1mM gleichen Heft beginnende und sıch 1n Diakonia 3/1975 fortsetzende Dıiskussionsforum.
19 Vgl die Vorlage der Sachkommission VII Zu ersten Lesung, In Synode 6/1973, insbesondere und
20 Vgl Schmidtchen, Katholiken 1m Konflikt, 1ın Forster (Hrsg.), Befragte Katholiken 173
21 Dıie Vorlage rhielt 1n der Schlußabstimmung 10 1975 LLUTr eine Stimme mehr als die ertor-
derliche Zweıidrittelmehrheit. Zu den Kontroversen 1n der Vollversammlung bei der zweıten Lesung
vgl Synode 4/1975, WE
DA Problematisch Wal der Beschluß der Synode s diesem Punkt VOr allem deshalb, weıl dıie Synode die
präzısen Ergebnisse der iınternationalen Studiengruppe ıcht kennen konnte, die einen Auftrag der
deutschsprachigen Bıschofskonferenzen hatte und damals PE miıtten 1n der Arbeit stand.
23 Die Sachkommission hatte den Untertitel vorgeschlagen „Eın Bekenntnis des Glaubens 1N dieser Zeit“.
Die Deutsche Bıschotskonferenz hatte als Untertitel beantragt „Eın Bekenntnis Aaus dem Glauben 1n
dieser Peif. In den Formulierungsalternativen wiıird die Grundschwierigkeit der ekklesialen (Irts- und
Qualitätsbestimmung des Textes deutlich.
24 Die Tendenz ZUr Synodalıisierung stand 1n einem sachlichen Zusammenhang mMIt einem auch für die
Kırche erhobenen Demokratisierungspostulat, mi1t einem TIrend ZU: Rückzug aus gesellschaftlichen un
politischen Wirkbereichen des deutschen Katholizismus un mıt einer Konzentratıiıon der innerkatholi-
schen Diskussion aut kırchliche un theologische Themen.
25 Vat I1, Pastoralkonstitution „Gaudium eit Spes:“ AÄArt. 36 un: 473
26 Vat EL eb Art 3739
27 Der Änderungsantrag VO Kardinal Höftner bezog sich autf tolgende Formulierung 1n der Vorlage
ZUr Zzweıten Lesung: „Freıilıch: hat die Kırche diesen befreienden 1Inn der Botschaft VO endzeitlichen
Gericht (jottes ıcht selbst oft verdunkelt, weıl s1e diese Gerichtsbotschaft WAar laut Uun!: eindringlich VOT
den Kleinen und Wehrlosen, ber häufig leise und halbherzig or den Mächtigen dieser Erde VeI-
kündet hat? Wenn jedoch ein Wort UANSCreTt Hoffnung Aazu bestimmt iSt, VOTL allem Or Statthaltern
und Königen‘ (vgl Mt 1 18) mutig bekannt werden, 1St e5 offensichtlich dieses!“ (Synode 6/1975, 14)
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